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Amtliches.
Neuenbürg

Kekailillinachung.
In Folge höherer Weisung werdenim Nachstehenden die wesenilichstrn Bestimm

mnnHUugcn des Reichsgesetzcs über die Be¬
urkundung des Personenstandes und die
Eheschließung vom 6. Febr. 1875 veröffent¬
licht und erhallen die Orlsvorsteher den
Auftrag, für möglichste Verbreitung der
Kennlniß dieses wichtigen Gesetzes in ihren
Gemeinden Sorge zu tragen, wofür die
Vertheilung der von W. Kohlhammer in
Stuttgart gedruckten Zusammenstellung sichempfiehlt.

Den 23. Dez. 1875.
K. Oberamt.
G a u p p.

Zusammenstellung der wesentlichsten Be¬
stimmungen des Rcichsgrsrtzrs über die

Beurkundung des Personenstandes
und die Eheschließung vom 6. Februar1875.
1) Allgemeine Bestimmungen.

Die Beurkundung der Geburten, Hei-
rathen und Sterbesälle erfolgt vomI. Jan.
1876 ab ausschließl ch durch die vom Staate
bestellten Slandesbeamlen mittelst Eintra
gung in die dazu bestimmten Register.

Die Führung der Slandesregister und
die darauf bezüglichen VerhandÄingen er¬
folgen kosten- und stempelsrei.

Gegen Zahlung der tarifmäßigen Ge¬
bühren müssen die StandesregisterJeder¬
mann znr Einsicht vorgelegt, sowie be¬
glaubigte Auszüge ans denselben crtheilt
werden; im amtlichen Interesse und bei
Unvermögen der Belheiligten ist die Ein¬
sicht der Register und die Ertheilung der
Auszüge gebührenfrei zu gewähren. Die
zum Zweck der Taufe oder der Beerdigung,
sowie über die erfolgte Eheschließung er-
theiltc» Bescheinigungensind gebührenfrei.
Den mit der Führung der Kirchenbücher
oder Standesregister bisher betraut ge¬wesenen Behörden und Beamten verbleibt
die Berechtigung und Verpslichiung, überdie bis 1. Januar 1876 eingetragenen
Geburten, Heiralhen und Sterbefälle Zeug¬nisse zu crtheilen.

2) Geburtsregister.
Jede Geburt eines Kindes ist inner¬

halb einer Woche dem Standesbcamtcn
des Bezirks, in welchem die Niederkunft

staitgefnnden hat, mündlich von dem Ver¬
pflichteten selbst, oder durch eine andere
ans eigenerW ssenschaft unterrichtete Person
anzuzeigen, und zwar sind zu dieser Anzeige
verpflichtet: 1) der eheliche Vater; 2) die
bei der Niederkunft zugegen gewesene
Hebamme; 3) der dabei zugegen gewesene
Arzt ; 4) jede andere zugegen gewesene
Person; 5) die Mutter, sobald sie dazu
im Stande ist. Jedoch tritt die Verpflich¬

tung der in der vorstehenden Reihenfolge
später genannten Personen nur dann ein,

iwenii ein früher genannter Verpflichteter
!nicht vorhanden, oder derselbe an der Er¬
stattung der Anzeige behindert ist.

Die Eintragung des Gebnrtsfalles soll
enthalten: 1) Vor- und Familiennamen,
Stand oderGewerbe und Wohnort des Anzei¬
genden; 2)Ort, Tag und Stunde der Geburt;
3) das Geschlecht des Kindes; 4) die
Vornamen des Kindes; 5) Vor- und
Familiennamen, Religion, Stand oder
werbe und Wohnort der Eltern. BcijZwillings- oder Mebrgebnrten ist die Ein- l
tragung für jedes Kind besonders und so
genau zu bewirken, daß die Zeitfo-ige der
verschiedenen Geburten ersichtlich ist. j

Standen die Vornamen des Kindesj
zur Zeit der Anzeige noch nicht fest, so
sind dieselben nochträglich und längstens
binnen 2 Monaten nach der Geburt anzu-
zeigen. Wenn ein Kind tobt geboren oder
in der Geburt verstorben ist, so muß die^
Anzeige spätestens am nächstfolgenden Tage;
geschehen, und die Eintragung erfolgt als¬
dann nur im Sterberegister.

Wer ein neugeborenes Kind findet,
ist verpflichtet, hievon svätcsiens am folgen¬
den Tage bei der Ortspolizeibehörde An¬
zeige zu wachen, die dann das Weitere
veranlaßt.

Die Anerkennung eines unehelichen
Kindes darf in das Geburtsregister nur!
dann eingetragen werden, wenn der An¬
erkennende dasselbe vor dem Standes¬
beamten oder in einer gerichtlich oder
notariell ausgenommenen Urkunde abge¬
geben bat.

Verändcrunaen, welche sich nach Ein¬
tragung der Geburt in den Standesrechten
eines Kindes einignen (Feststellung der
Vaterschaft zu einem unehelichen Kinde, i
Legitimation, Adoptionn. dgl.) sind auH
den Antrag eines Belheiligten om Randes
der über den Getnrisiall vorgenommencn
Eintragung zu bemerken.

3) Heirathsregister.
Innerhalb des Gebiets des deutschen

Reichs kann eine Eh^ r-.chtsaillig nur v«n
dem Standesbeamtengeschlossen werden.

Die religiösen Feierlichkeiten einer Ehe¬
schließung dürfen erst nach Schließung der
Ehe von dem Standesbeamtenstallfinden.

Znr Eheschließung ist die Einwilligung
und die Ehemündigkeit der Eheschließenden
erforderlich. Die Ehemündigkeit des männ¬
lichen Geschlechts tritt mit dem vollendeten
zwanzigsten Lebensjahre, die des weiblichen
Geschlechts mit dem vollendeten sechszehn¬
ten Lebensjahre ein. Dispensation ist zu-
lässig. (ReichsgcsetzZ 28.)

Eheliche Kinder bedürfen zur Eheschlie¬
ßung. so lange der Sohn das füniund»
zwanzigste, die Tochter das vierundzwan¬
zigste Lebensjahr nicht vollendet hat , der
Einwilligung des Vaters, nach dem Tode
des Vaters der Einwilligung der Mutter
und, wenn sie minderjährig sind, auch desVäMUiides. — Sind beide Eltern ver¬
storben, so bedürfen Minderjährige der
(Einwilligung des Vormünder. — DemTode des Vaters oder der Mutter steht es
gleich, wenn dieselben zur Abgabe einer
Erklärung dauernd außer Stande sind,
oder ibr Aufenthalt dauernd unbekannt ist.
— Eine Einwilligung des Vormundes ist
für diejenigen Minderjährigen nicht erfor¬
derlich, welche nach Landesrecht einer Vor¬
mundschaft nicht unterliegen. Inwiefern
die Wirksamkeiteiner Vormundschaftsbehörde
oder eines Familienraths statlsindet, be¬
stimmt sich nach Landesrecht. (§ 29.) Auf
uneheliche Kinder finde» die im vorherge¬
henden Paragraphen sür vaterlose eheliche
Kinder gegebenen Bestimmungen Anwen¬
dung. (§. 30.) Bei angenommenen Kin¬
dern tritt an Stelle des Vaters (Z 29.)
derjenige, welcher an Kindesstatt angenom¬men hat. Diese Bestimmung findet in
denjenigen Theilen des Bundesgebiets keine
Anwendung, in welchen durch eine Annahme
an Kmdeestatt die Rechte der väterlichen
Gewalt nicht begründet werden könnten.
(§ 31.)

Die Ehe ist verboten: 1) zwischen Ver¬
wandten in aus- und absteigender Linie;
2) zwischen voll- und halbbürtigen Ge¬
schwistern; 3) zwischen Stiefeltern und
Stiefkindern, Schwiegereltern und Schwie-
gerkindern jeden Grades, ohne Unterschied,ob das Verwandtschaft?- oder Schwäger-
schastsverhältniß ans ehelicher oder außer-
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ehelicher Geburt benbt iid ob die Ebe,
durch n Ûcke die Eilt ' - eder Schwi . g. r
vcrbjidni -a lcgnndel wild , i»rch bestebt
oder nicht ; 4) zn iscie» Penoi cn , deren
eine dieanbircon Kiibeestaii ei genen nien
Hai, io lange bieies R . chisv. rl älinist b. snli;
5 ) znische» einem n . gei Ebelrichs Ge
süi ' dtNlN nnd seinem V iisüi i,g >n. Fn
Falle ! er Nr . 5 ist TisreN 'alicn znläista.(8 :-i 3.)

Niemand dars eine neue Ebe schliest. n,
bevor seine iribe '. e kle on' gelrsi , inr
ungill,g oder >>r i :äüg «rileri ist. t ^ 34)
Frauen türsen eist l oci Sil >ai i des z>lnun
Moiais seit B,cid 'gina der iriii . r . nkli
eine meilerc Ebe ichliesen. Tisr >nsolirn
ist znlossia . (§ 35 .)

Tie El csä li>hi-i o, eines B fi' g' besrble-
neu n,ii seinein B-rnnind ober d,st >n
Kindern ist nolr . id der Tei,r d,r Ber-
nuindschaii innilässta . Fest die Ebe cstich
wobl geschlcsseii, so iaini di selbe als
ungilt 'g nichl aigesrälen » erben . (K 35 .)

Tic Bclichristen . „ Ecke die Ebe der
Miliärrcrirnen , der tdanbisl eemiei , ind
der Ansländer rrn ein,r Er an ! inst ob
hängig mache», neib . n n chl b. rnlii . I?n'
die Reet tsgilligkeit der a>' chNesteinn Ebe
ist der Mangel bi. str Erlan >iist rlieE 'n-
first . Lin Gleiches gili von d,n Bor
schiirien , welche vor d>, Eb »'elliesti , g estie
Nachtreisnna , Slnseii ander ei nrg ed,r Ei
chcrst. lli na des Be ' meeei s eiseibei » . 38 .)

Für den S' b' chlist der (sie ist dc>
Etanbesbeemle zistäibig , in d. fien Brz rk
einer der Beilobie » ien -. n Woiisttz loi
oder sich aenebnlich on 'hali . Unter nied¬
reren zisiänbiacn Sie , besbeamien l ob. n
die Berloble » dm Wobl . Ans schri' il -che
Crmochlicunet des nstänbigen Sioidesbe
onir>n dar « dm EbEckliesi >g oi ck rei dein
Eiandesb , amten eines oi.beren Eries stall
finden.

Ter Ccklicsting der Ebe soll ein Ist,,'
gebot vorderaeben ; >ür die Slieridni na
desselben ist jeder Sionbesl eemle zr sto, big,
vor welchem eit Ebe »eschlesstn werben
kann , Bor Sknerd,», net d. s Il >st. >l ots sii d
dein E ' ai des beamt . II -im Ebeschließi, -g
g>s. blich neilnni d' aen Erierd . rüste als
verlaide » n>chzim. istn . I, --l elendere
batet ' die Beilebien iii lealoibigiiiFeni-
ibieGclirisiikiii .be>' i,d die zi s in ,n>nbe
Eii .äri >a deriengen Peisenen beizi I in een,
deren Eii will gri g g> êtzlich> eiserdeilich ist.

Tas Slnigebot ist de' annt zi- nnchen:
1) In der Gen 'eii de »der in be, G .m. i»de>,
Mosel! st dmBer ' oilcn ilre » Wolnsttz  l aben:
2) me>»n einer der S-e>lobstn sei, en a>mein
lichen Sliiseiühnll ai sei bald s. ii' es neeen-
wäiliae » Wolnsttzes bal , ai ch in d. r bm
nieiude seines jesiaen Anseinlalles , nnd
wenn er seine» Wobiisitz inne,batst der
lebten 6 Monnie aemechselt dal,  ai ch in
der Gemeinde seines srndereii Wodi .sibes.
Tie Bekam lmachtn er ist mal rend zweier
Wochen an d. m Nalstbans anszi danken.

Tas Slnssiclot mns wied-rlott werden,
wenn seit desstn Bollziilii -na 6 N ovelle
verstrichen sind, odne das; die Este a,schlossen
worden . Eine Deireit na pem Sliisaeboi
kann durch das K. Obcrunitcgerichi crlheili
werden.

Beibcschelni'gterlelcncgesahllicherKrank-

brit kann der Clai desbeamle die Edischlic
sine viel olve S,i,s,il0 ! roivelmev.

Tie khe ' chli,s >na eisolet ii . Genei wart
>on r„ , j tiosjelr a n Zenaeii , die nnt
deisetbn ird 11 i,reii anl >r rein ondl oder
vitäaeeil sein leinen , dl ich die a» die
Beilellen einzeln nid >ach eii ander ee
> chstle Fraee d>s Elandee -beenilen , ob sie
eitler . » , die Cbe nul einender einenden
n . n elstn , N ich die bejah . >de A>l» ort
d,r Lstrloblen ridde»  bnionl ei sollenden
Sie pich des Elai dekbeemien , das; er sic
iiiiielr  kra ' t dec Eiiebes lstr rechlmasia
teil I I dt , e ki tlcnie erlstirc.

I ' chrilten der D-iii- Verf . v. 6. Dez . d. I.
*NBl . S . 561 z» craeinzeii.

Hie ' nr wird l esond-rs daraus aufmerk»
sani e.emecdt, das in Znknii ' l nur Fodlen
unter 3 Jadrea noch nicht, dacleaen ältere
Pferde jeder G r o s; e , also n»ch die
Heilsten ,» die L ste ai szinielmiii sind.

Teil 24 . Tez . ld75.
K. Odcramt.

G a n p p.

V o r l a d n n e,

irr Ll!,L!dlk!i^ttdliLiLN.
Ist sine Cbe anietelrsl , snr nnenltia

ed>r n äliji erilan noideii , so tat tae-
Elceni chl zn v,rai,lassen , das dies ans
Gri nd euer S.nsi . riii i nc> am Rande der
Heilüthsl ili 1de PeiMeili Neide.

4) C l e r d e r e ti i II c r.
Jeder Cl . rl eie ll ist st äiestci.s am nachst-

'olaii deii W rchel iaae de». Clai desb -amlen
des B .z'rle , in » Echem der Tod ersolal
st , Nil d ich anzi .zeneii . Bertfl chlcl -II

der S.n-«if.e ist das sscniilnnlai pl , nnd
»INN ei» soches » chl icilonden oder an
dci Nnniae lebiiterl ist , derjeinac . in
destei Woi , I na eder Btlansni g tci Clerde-
'ali sich ereianel bat.

T e EiNiiaeinei des Clerbrsalls soll
eiül allen : I) Bar - n d F , mili . nnennn,
Elend oder G -ineibe iid Webiicrl des
ZI, jicieti den ; 2) Erl , Toa ni e Clni de
d. s erial , l. n Tedee . 3 ) Bor - nnd Femili . n-
iemen . Neliairn , Silier , Stand oder Ge.
iierbe . Welioii nd Gtbiileril des Bcr
storleinn ; 4) Bor - ird Familiernamen
seli . s kbeae tiin aber B -rn irk , d, ß der
B . rsoibei e Icdia aeneie » sei ; 5l Bar - nnd»
?fmilienram »n. Cstnd rber Gowerbe nnd
Wrlnrri der Ellern dec- B-erstarbenc ».

Eine GeNebn'iar i fl der Erlszoli -ei! e-
lbrde darf k. ine Beeidignnft var der Ein-
inaennli stolisinden.

5) B-o i n be r o, ebe > d e 3' est i n»m n n a.
SInl Gebl rts - >nd Eleibeielle , n eiche

bor dem 1. Januar l87 6 sich ei eien et
neben , obir nech nicht ein elraaen sind,
findet das Gesetz mil d. r D aseale An- .
mendi iia , das der Eaist d,r vora >sei riebe - ,
»ei> Slnze'acsr .sten mil d. m I . Iani ar
Ib <6 l e.iii nk. Ti . s ailt ai ch snr de»
stab , » ein nrr du B-' rinemcn eines Kindes .
an diesem Ta, ! nech nictl cinaelrao, «n sind, l

6 ) S i r a s b e st j „>m nnae  n . ^
Der de» in, Gesetze porcm'chriclcnrii

Stine errflichlen n-ch l ach' rn ml , n ird mit.
Gelestiase bis -n I5li oder init Hast!
belnan . Tie Sna ' velio onna irjn „ »ckt!
eia , meiln die Anzeiae , olnabi nicht von!
dem z>nächst Berns ! chtelen, doch rechtzeitig!
gemach! »noitcn ist. j

Tie Slai desl eomle» sind ai serdem be- !
N' gt , die zu Anmiaei , ed . r zu scningc » !
Haiidiiiiiaen an ' Grund dieses Gesetzes ner - !
rfl -chieten Pcisonen li . ren durch Siroien
nnzuballe », welche jedcch snr jeden einzelnen
Fall den Belrag von ! 5 nichl nbcr-
»teiaen dürfen . !

Si e n e » b n r g.

Die Grtsvorßkher
erlaltcn de» Annte -c , die L.sten der Mo-
bilmachnngs -Pscide genau nach den Bor-

Fn der G - nisachc der verstorbenenkJa-
lol Fi >di ict, S ch , o i b, Taglötniers Ehe-
teiiie i r » B icseIsl erg,  wird die
Schulde , Iiaiitalian am

3ieni ?ag l,n 28 . März 1876,
B-oiiiistaes 8 Uhr

ans deni Nail banse i! Bieselsberg
rcraei rrnmen meide », mozn die Gläubiger
bieidnich raraeladen meiden , rm ent-
meder in Perscn , oder durch gehörig
Berol 'mächliale , oder auch , menn voraus-
s cl il cb lein Sli stand obmallel , durch
'christl ä:e Neaesn ihre Foideiniiaen und
Borziasrechle gellend zu machei: und die
Bemeieii illel doiiir , soweit ihnen solche zu
Gel or s.ebcn, irrzulcgeu.

Tiej . u ' aeu Gläubs . er , welche weder
i» der Tagsnlrl , noch vor dersel¬
ben ibre FrrdermiakN und BorzugS-
reclte aimeldcu , sind mit denselben, krast
Geietzcs ran der Masse ausgeschlossen.
Stick lolcn solch, Gläubiger , wEche durch
>uleilas -eue Boilcai ug ihrer Ben ensiilittel,
eine mciicre B-erlaudlnng rcn .rsecheii , die
Kosten dcriclbeii zu lrogeii.

Tie bei der Tagsahrl nickt erschei¬
ne, d. i, Gläibiacr sind au die rrn den
irschili eilen Gläi bigeni gelostlc» Beschlüsse
l cenelich der Erbcbnrg ron Einmei dünge»
geaen den Eüte >; fl>aer odcr Ganlanwalt,
der Wahl r i d B ercllmääiieuna des Gläu-
t iaer -Sli sichnsses , der Bernaln i g und
Berät sten ng der Masse und der elwaigen
Slklivuirzcs 'e aebi ndcn . Ztuch nrrden sie bei
B arg i nd Nachtastveigleicheii als oer Mchr-
beil der Gtäibiger ihrer Kaieeoric bei«
lreleid <n>encn Men, mein st« n ckr vor¬
der Taasalrl ilre dies ' älEge Eil milligung
im B »rai s venreiaeil laben.

NeiitNlÜrg den 24 Teebr 1875.
Kenigl . Elere misglitcht.

N e ni c r.
je.. ^ bt >e»„ !s ^ r >eb.l Se e I. e ii letz r g.

W or kad ri 1« g

Ll !jl : !dknklljMhMLN.
In bei Ganliaäe des Kail H eIIIzel-

m a >' n, ibau . rs ron B >r k e » felv  wird
die § chnldcnliciiiidalion am

Mcntag bei, 28 . Fetriar 1876
Bonnillags 9 Ub-r

ans dem Naihhanse in Birke »seid
roracilnnii , neiden , mrzn die Gläu¬
biger bi. birch nörgelnde » meiden , um
inlmeder in Person , oder durch gehörig
Berel mechliele , oder ai ch. n enn voraus¬
sichtlich kein Sii stand obmallel , durch schrift¬
liche Rezesse ibre FoideiniaeN nnd Vor¬
zugsrechte gellend zu me che» und die
Bemeismillel dafür , so n -n ihnen solche
zu Gebet stehen, vorzulcgcn.
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Diejenigen Gläubiger , — mit Aus¬
nahme nur der Unierp ' a ndsaläubiger —
welche weder in der Tagiahrt noch oor
derselben ihre Forderungen und Vorzugs¬
rechte anmelden , sind mir reni ' elden traft
Gesetzes von der Masse ausgeschlossen.
Auch baden solche Gläubiger , welche durch
unterlassene Vorlegung ibrer Beweismittel,
und die Unterpsandsalänbiger , welche dvrä-
unterlassene L gmdalion eine weitere Ver-
bandlnng verursachen , die Kosten derselben
zu tragen.

Die bei der Tagsahrt nicht erscheinen
den Gläubiger sind an die von den er
schienenen Gläubigern gesagten Beschluss,
bezüglich der Erhebung von Einwendungen
gegen den Gliterpsleger oder Gantanwalt,
der Wahl und Bevollmächtigung des Glau
biger Ausschusses , sowie , unbeschadet de>
Bestimmungen des Art . 27 des Exek . -Krs.
vom 13 . Aon . 1855 , ber -v' lich der Ver
Wallung und Verankerung der Masse und
der etwaigen Aknvprozesse gebunden . Auch
werden sie bei Borg - und Rachlatzverglei
che» als der Mehrheit der Gläubiger ibrer
Kategorie beitrclend angenommen , wenn sie
nicht vor der Taafabrt ihre dies ' ällrge Ein¬
willigung im Voraus verweigert baden.

DaS Ergebnis ; des LiegenschaslsverkaufS,
^ welcher am

25 . F ?bruar 1876,
Vormittags 10 Hin¬

auf dem Rathhanse in B i r k e n f e I d
vorgenommen werden wird , wird nur
denjenigen bei der Liguidatian nicht er
scheinenden Gläubigern eröffnet werden,
derenForderunge » durchlluterpsand versichert
sind und zu deren vollerBesriedigung derErlös
ans ihren Unterpfänder » nicht hiureicht.
Den übrigen Gläubigern läuft die gesetz¬
liche sniiszchntägige Frist zur Beibringung
eines besseren Käufers vom Tag der
Liguidation an und wenn der Verkam
erst n a ch der L quidation vor sich gehl,
vom Verkausslage an.

Als besserer Käufer wird nur derjenige
betrachtet , welch , r sich für ei » höheres
Anbot sogleich verbindlich erklärt und
seine Zahlungsfähigkeit nachweist.

Neuenbürg,  den 17 . Dez . 1875.
Kgl . Oberamtsgericht.

Röme  r.

Revier Calmbach.

Aainikhs!;- ü ÄMM-Nerklms.
Montag , den >0 . Januar,

Nachmittags I Ubr,
auf dem Nnitchans zu Calmbach aus dem
Jörgeateich und Eyachbalde:

3413 Stämme Lang - u . Sägholz
mit 3 -18 !) Fm.

1 Eiche mit 0,72 Fm .,
2 !) Baustaugen.

C a l m b a ch.

Kkisuhr-Akkgrd
von ca . 100 Cbm . Kalksteinen van der
Station Rothenbach auf den Eynchthalmeg

am Donnerstag , den 4 . k. M .,
Vo,mittags 12 Uhr,

auf der Nevierannskanzlei.
Ten 24 . Dezember 1875.

K. Nevieramt.

Revier W i l d K a d.
Die über den Staatswald Meistern

nah W lobad führende söge ». „ Heselstaig"
kan » wieder passiri werden.

Wildbad , den 20 Dezember 1875.
K . R vieramt.

F e l d r e n n a ch.
Auf der Straße von Neuenbürg hieher

wurde ein

kijcriicr Sperrtrog
aefnvd u und übergeben , welchen der
rechtmästige Eigenthümer innerhalb 8 Tagen
aeaeu Kosten der Eiuriickungsaebühr in
Empsana nehmen kann . widrigenfalls z»
Gauüen des Finders erkannt wird.

Den 26 . Dez . 1875.
Schultheiß S ch ö n t h a l e r.

Privntnachrichtcn.

A l t e n st a i g.
Zum

>i s
des Herrn 7.

ß

ij

Olidrsärtiler-z llattüvliiek ^
ladet dessen Fr . unde und Be - » -
kannte aus s ^
Donnerstag den 30 . Dezember ^

Abends 6 Ubr /
in den Gasthof zum Stern hier ? '
freundlichst ein . ) »

Forstmeister Hrrdrgcn . V

Bietigbei m.

Siig- Ulli, Oklmühle
Verkauf.

Alter und Kränkt chkeit meiner Frau
veranlassen mich , genannte Werke,
die nach erlittenem Brand im
Jahre 1867 mit eichenen Stock

wände » » enerbant und zweckmäßig einge
richtet wurden , lammt schöner und geräu¬
miger Dovvelivolinuna vi8 -ä - vi8 , dem Ver¬
kauf einzeln oder im Ganzen anszusehen.

Die Oelmühle , der » och mehrere W rke,
namentlich eme in der Gegend mangelnde
Schle -smüble angebänat werden können,
hat hydraulische und Holländerpresse.

Die Säamnhle Hai an einem e-sernen
Wasserrad 2 gewölmliche Gänae in Riemen.

Beide haben selch unn ' anareiche Lokali¬
täten und Lagerplätze , daß sie jeder Aueteh - ^
nun ., des Betriebs en Zrcs <L en äetail j
fähig und würdig siad.

Ein Brennhelzhand l mit Sägerei ver
blinden , wüßte bei direktem Einkauf bis
zu 1000 Meß einen schönen Nutzen ge
währen , nicht minder ein Steinkohlenhandel

Hier werden jährlich über 1000 Stämme
Bauholz verarbeitet , und die beiden Fabri
ken, mit denen ich lebhaft verkehre , brau
che» jährlich für ca . 14,000 fl . Schnilt-
waaren.

Da der hiesige lebhafte Holzverkehr
und das empfehlende Resultat meiner 40.

j jährigen Betriedsperiode im Eruthal bekannt
sind , so lade ich ganz einfach Liebhaber,
die ein fnr alle Zeilen rentables Etablisse¬
ment wollen , zu ae ' älligster Einsicht und
Piüfniig in loco höflichsl ein.

H .
Alle  n st a i a.

Die Geschwister Maier  verkaufen am
Freitag , den 31 . d. M ,

Vormiilaas 10 Ubr
in der Sonne in Giittrlfiiigrn aus ihrem
Kirwald . Markung Göuc fiagen

163 Stämme bereits gefälltes Holz,
meistens zu äghol; geeignet,

ra . 50 Rin. Scheiter - u. Peügclhslz,
25 Nm. Neikpriigel und

800 FloßwirSr ».
Die Abfuhr ist günstig und wird aus Ver¬
langen Waldschntz H a i st das Holz vor¬
zeiten.

Liebhaber sind srenndlichst cingeladen.

ZZKUL  SÄ ÄMZLSSS

werde » verschönt und gesund erhalten durch
die vorzügliche

Äliiilphcr-Tmlcirc-
L Ünmplici-Zahüscife,

aelertigt nab Angabe d--s Herrn Itr . Xll-
linAer von Ostrrbrrg - Olrätrr , Stuttgart
empfiehlt

4 ni I MriNIvr
Seisrnlirder

Ncuenbürg.
- ^ ^ ^ ^

Hndtlkrer- Sl Himlimgeift
Kirschen- L Zwctschnenwnsscr,
Hefen- Frucht - L Trester¬

branntwein
IN reiner und abgelaaerter Waare empfiehlt

Ochnrr zvm Ochsen.
N e u s a tz.

werden aus der Geweiiidevflege gegen ge¬
setzliche Sicherheit nnSaeliehen.

De » 22 . Dez . 1875.
Genicindevflegcr Knöllcr.

Ottenhausen.

857 Mark
Pflegschaftsgeld liegen zum Auslcilnn
parat bei

Philipp Glauner.

Haupt-linderungs-Miltel
Men Küsten L Kciserlieü,
i --d die so beliebten
Fichtennadcl -Worrboiis,

das Päckchen vo » 10 an
",n haben in
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Ürixliisl-Wieiik.
Einem geebrten Publikum von Pforzheim und Umgebung erlnube» gefälligst

mitznt heilen, baß wir unter dem heutigen Datum dem HerrnA. Tränklcin, Mechaniker,
am hitsigen Patze den Verkant unserer Original-Maschinen übertragen haben und
sehen einem gefälligen Zuspruch mit Vergnügen entgegen.

Die »»» »/e sind die besten und billigsten der Welt
und verkauften mir im Jahre 1874 laut offiziellem Nachweis 157,336 Maschinen:
Es gibt wohl keinen besseren Beweis für deren Güte und Leistungsfähigkeitals den
großen Absatz, welcher sich tagtäglich noch steigert.

Garantie 5 Jahre und Zahlungserleichternng.
^1i6 Üô 6-Uae1iiL6 Oo. ok

Auf ObigeS bezugnehmend, erlaube ich mir einem geehrten hiesigen Pnhlikum
mein best assortirtcs Lager echt amerikanischerO - AS« -
»«?/ «- »»<»»» zu empfehlen und sehe geneigtem Zuspruch entgegen. Mein eifrigstes
Bestreben wird sein, nur reell und billig zu bedienen.

Reparaturen an Nähmaschinen werden schnell und billig besorgt.
Pforzheim,  im November 1875.

Achtungsvoll
Mechaniker.

Im Verlage derJ . B. Metzle r'sche»
Buchhandlung in Stuttgart erschien und
ist in Wildbad in der Buchhandlung von
Gustav Hase vorräthig:

Medicinal-Tnre
flr das KimtzttichWürttrilider-.
König!. Verordnun.i vom 4. Novbr. 1875
nebst Bekanntmachung oes Medicinal-
Collegiums vom 9. Novbr 1875, betr.
die Taxe für einzelne ärztliche Verrichtungen.

Geh. Preis 60 L

Das Neichsgesetz
über die

Beurkundung-esPerssnenßandes
und die

Eheschließung
liehst den AnSsührnnusbestiminungen für

Württemberg.
Handausgabe mit gemeinverständlichen

Anmerkungen, Einleitung und Sachregister.
Oek. kreis 1 R. 2» kl'.

Gin Dienstmädchen
das etwas ko neu und die sonstigen häus¬
lichen Arbeiten versehen kan» findet bei
140 cM Lohn sofort Stelle in Pforzheim
bei Frau Emma Spahn

Louisenplatz Nr. 114.
Meinen

Hausantheil
in Neuenbürg an der Haincrsteige setze ich
dem Verkauf aus , bestehend im unteren
Stock Keller und Platz zu einem Geschäits-
kaden, den 2. Stock ganz und die halben
Speicher, ferner im Nebengebäude mit Re¬
mise und Stallung und den dabei befind¬
lichen Garten. Kaufslustige wollen sich
wenden an

Jakob Kurh in Brötzingen.
Auch verkauft derselbe

60 Ztr. gut eingebrachtes blau_
D o b e

Demjenigen, der im Lamm in Schild¬
berg sich gewisser Aeußerunaen über mich

bedient hat, möchte ich rathcn, in seinen
Aeußerunaen künftig vorsichtiger zu sei».
Mit demselben würde ich jedoch anders
verkehren, wenn er nicht früher schon die
Säue gehütet hätte.

Gemeiuderatb Hum m e l.
Kronik.

Deutschland.
Gegenwart.

Der deutsche Reichstag ist schon am
18. Dezbr. in die Weibnachtsserien'gegan¬
gen, um am 19. Januar zu einer kurze»
Session wieder zusammenzutreten. Die
Abgeordneten haben übrigens in letzter Zeit
mit großer Schnelligkeit gearbeitet. Die
hauptsächlichsten letzten Verhandlungen und
Beschlüsse sind folgende: Der Schultze'sche
Diätcnantrag wurde auch in 3ter Lesung
mit großer Mehrheit genehmigt, ebenso der
Gesetzentwurf beir. Festst, lliing des Haus-
haltSetats für Elsaß-Lothringen pro 1876;
das Gesetz betr. Abänderung des Art. 15
des Münzgesctzes, welches bestimmt, daß
die Einthalerstücke deutschen und österreichsi
scheu Gepräges bis zur Außerkurssetzung
nur noch an Stelle der Reichssilbermünzen
zu 3 in Zahlung anzunehmen sind,

lin Iter, 2ter und 3ter Berathuna; eben-
!falls in 2ter Berathung der Etat der
kaiserlichen Marine für 1876 auf Grund
des Berichtes der Budgetkommission, welche
bekanntlich einige Streichungen vorgenom¬
men batte. Ferner wurde der Ncichshaus-
haltSetat definitiv genehmigt. Von den
damit in Verbindung stehenden beiden
Stenergesetzen wurde die Börsensteuer ver¬
worfen, das Braustenergesetz unter Ver¬
werfung der Erhöhung sowie das Gesetz
betr. Aufnahme einer Anleihe zu Tele-
gravbenzwccken aber genehmigt. Auch die
3 Gesetze über die Wahrung der Urheber¬
rechte an Werken der bildenden Kunst, an
Mustern und Modellen und über den Schutz
von Photographien wurden in der Comis-
sionssassnng mit einigen Zusatzanträgen
definitiv acceplirt. Tie wichtigste der
jüngsten Verhandlungen fand aber schon
am 14. Dcz. statt. Wir meinen die 2te
Berathung derjenigen Artikel der Stras-
rechtsnovelle, welche nicht an eine Commis¬
sion verwiesen worden waren. Bei dieser
Gelegenheit platzten die Geister wieder

einmal heftig aneinander; auf der Regie-
rungsseite betonte man das praktische Be¬
dürfnis; der vorgeschlagenenVerschärfung
der fraglichen Bestimmungen des Straf¬
gesetzbuches, während die liberale Seite des
Hauses viele derselben als mit den Forde¬
rungen der Wissenschaft und der Freiheit
in Widerspruch stehend hinstellte. Die
sogen, politischen Paragraphen, welche gegen
das freie Diskussiousrecht. die Preß-, Ver-
sammlungs- und Vereinsfreiheit gerichtet
sind, wurde" verworfen. Eine Spannung
zwischen Regierung und Volksvertretung
aber entstand in Folge dieser Meinungs¬
verschiedenheiten nicht. Die Negierung
findet sich in echt constitntioncller Weise
darein, obgleich sie von der Berechtigtheit
ihrer Forderungen nach wie vor ü>,erzeugt
ist, — ein Fortschritt, der nicht hoch genug
veranschlagt werden kann. — Die Straf-
gesetznovelle wird im Januar jedenfalls
um einige Bestimmungen bereichert werden.
Anlaß dazu gibt der .grauenerregende Un¬
fall in Bremerhafen. Es steht fest, daß
der Unmensch Thomas sein gut versichertes
Schiff „Mosel" auf hoher See mit Mann
und Maus in die Luft fliegen lassen wollte.
Allein der Versuch zu diesem Verbrechen
kam lücht zur Beendigung. Die Explosion
in Bremerhaven, welche mehr als hundert
Menschenleben vernichtete und viele Andere
zu Krüppeln machte, fand nicht durch seine
direkte Schuld, fa , gegen seinen Willen
statt, sie fand statt beim Ausladen des
Sprengstoffes(Dynamit), der in die untern
Räume des Schiffes gebracht und dort
später erst seine Dienste thun sollte. Nach
unserem Strafgesetze nun könnte dieser
furchtbare Verbrecher nur wegen fahrlässi¬
ger Tödtung und wegen unbeendiaien Ver¬
suchs zur B?aebn'-a eines Verbrechens,
also mit höchstens 15 Jahren Gefängniß,
beuraft werden. Das ist jedenfalls eine
Schwäche unseres Straigesetzbnches, die im
Namen deS öffeullichen Gerechtigkeitsgefüh¬
les geändert werden muß. Auch wird der
Unglückstall in Bremerbaven wohl die Folge
baben. daß strenge Bestimmungen über die
Fabrikation, die Aufbewahrung, den Ver¬
kauf und die Anwendung des Dynamits
erlassen werden, Bestimmungen, welche der
Regierung die Controle über den ganzen
Dynamitbandel und Verbrauch in die Hände
geben. Nur so kann ähnlichen Verbrechen
und Unfällen gesteuert werden.

Württemberg.
Seine Könialiche Majestät haben ver¬

möge höchster Entschließung vom 23. Dez.
die erledigte Stelle des zweiten Beamten
bei dem Oberamt Neuenbürg dem Ver¬
weser derselben, Regierunasreierendär erster
Klaffe Wick , mit den Dienstrechten eines
Amtmanns gnädigst zu übertragen geruht.

Frankfurter Coursr vom 24. Dezbr. 1875.
Geldsorten.

Doppelte  Pistolen . . . . . . 16 50—
Pistolen . 16 40—
Holland. 10 fl.-Stnck . 16 65—
Dukaten . 9 46—51

ak marlcc> . 9 52—57
20-Frankenstücke . 16 18—22

do. in '/, . . . . 16 18- 22
Englische Souvereigns . . . . 20 23 33
Ruß. Imperiales . . . . . . 16 65—70
Dollars in Gold . . . . . . 4 16- 19

Redaktion, Druck und VeAag von Jak. M eeh in Neuenbürg. (Markt- und Thalstr.)
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